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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Staatsjubiläen

Aufgrund der Corona-Pandemie und den zu deren Eindämmung getroffenen
Massnahmen konnte der Nationalfeiertag am 1. August 2020 vielerorts entweder gar
nicht oder nur unter Einhaltung einschränkender Auflagen stattfinden. Insbesondere
das Verbot von Veranstaltungen mit über 1'000 Personen machte es sowohl in
städtischen als auch in ländlichen Gebieten schwierig, Festivitäten durchzuführen. In
vielen Gemeinden mussten die Feiern abgesagt werden, nicht wenige, meist kleine
Gemeinden, hielten aber auch an ihren teils originellen Durchführungsplänen fest –
unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsbedingungen (Abstandsregeln,
Teilnahmebeschränkung und -registrierung, Hygieneregeln). Trotz dieser kleineren
Feiern befürchtete der «Blick» im Vorfeld, dass der Erste August zu einem Ersten
«AuFrust» verkommen könnte, seien doch die grösseren Bundesfeiern alle abgesagt
worden – sogar jene auf dem Rütli, meinte die Zeitung vermeintlich. Tatsächlich fand
die Rütli-Feier aber statt.

Und so wurde schliesslich der Nationalfeiertag in Coronazeiten begangen: In grösseren
Städten wie Basel war laut der Basler Zeitung bereits im Mai klar, dass die übliche
Bundesfeier mit Feuerwerk am Rhein nicht stattfinden würde, da die Obergrenze von
1'000 Personen rasch überschritten und das Rückverfolgen von Ansteckungsketten
kaum möglich gewesen wäre. Nach anfänglichen Erwartungen, dass zumindest im
Landkanton die Feiern beibehalten würden, zerstreuten sich im Juni auch dort die
Hoffnungen: «Ein Jahr ohne Bundesfeier im Baselbiet» titelte die Basler Zeitung. Doch
so schlimm sollte es nicht kommen: Schweizweit, auch in Basel-Landschaft, gab es
Gemeinden, die ihre Bundesfeiern unter Einhaltung der vorgesehenen
Schutzmassnahmen durchführen konnten. Wie das St. Galler Tagblatt berichtete, waren
es in der Ostschweiz immerhin «gut zwei Dutzend» Gemeinden, welche eine
Durchführung planten: So liess auch die St. Gallische Gemeinde Muolen verlauten, der 1.
August finde statt – «ob Coronavirus oder nicht» –, denn das Bedürfnis der
Bevölkerung, sich auszutauschen, sei gross, weshalb man ein Apéro durchführen wollte,
zitierte die Zeitung den Muolener Gemeindepräsident Bernhard Keller (SG, cvp). Im
aargauischen Baden gab es laut der Aargauer Zeitung zwar keine Feier, doch offerierte
die Stadt der Bevölkerung eine Wurst und einen Lampion zum Mitnehmen, damit die
Badener zu Hause feiern konnten. Auch in den Gemeinden Estavayer und Murten (FR)
führte man eine Feier durch, verzichtete jedoch auf das normalerweise stattfindende
Feuer, damit nicht unnötig Touristen angezogen wurden, so «Le Temps». Einige
Gemeinden, etwa die Genfer Gemeinde Puplinge, setzten laut der «Tribune de Genève»
auf dezentrale Feiern, also Feiern, die auf mehrere Standorte verteilt wurden, damit
grössere Ansammlungen vermieden werden konnten. In Bellinzona (TI) fand die Feier
mit Innenminister Alain Berset und Risotto statt, allerdings war eine Teilnahme nur auf
Anmeldung möglich, wie der «Corriere del Ticino» berichtete. Im Appenzell zierte auch
dieses Jahr die 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne das Antlitz des Säntis, wegen
drohendem Unwetter allerdings nur wenige Stunden.

Und schliesslich wurde auch auf dem Rütli gefeiert, wenn auch in vergleichsweise
kleinem Ausmass und unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga ehrte in einer Ansprache vor 200 geladenen Personen insgesamt
54 stellvertretend für die ganze Schweiz gewählte «Helden und Heldinnen» des Alltags.
Wie der Sonntags-Blick nach der Feier berichtete, wurde dabei, ganz im Zeichen der
Pandemie, jenen Schweizerinnen und Schweizern gedankt, welche dabei halfen, die
Krise zu bewältigen: Gesundheits-, Verkaufs- oder Bildungspersonal,
Buschauffeurinnen und -chauffeure ebenso wie hilfsbereite Nachbarinnen und
Nachbarn. Diese hätten gezeigt, dass die Schweiz «verhäbt», zitierte die Zeitung die
Bundespräsidentin. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Anfang Dezember 2017 trug die UNESCO die Basler Fasnacht, als zweiten Schweizer
Eintrag nach dem Winzerfest in Vevey, in die repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes ein. Bereits im März 2016 hatte das BAK in enger Zusammenarbeit mit dem
Basler Fasnachts-Comité das Kandidaturdossier erarbeitet und eingereicht. Die
Kandidatur wurde von der UNESCO als beispielhaft beurteilt, weil sie die Verwendung
des Dialektes – spezifisch: des Basler Dialektes – zur Vermittlung und Sichtbarmachung
des immateriellen Kulturerbes gerade im städtischen Raum besonders hervorhebe.
Auch zeigte sie sich von den vorgeschlagenen Bewahrungsmassnahmen (musikalische
Nachwuchsförderung und pädagogisches Material für die Schule) begeistert. Mit
jährlich rund 20'000 Teilnehmenden und über 200'000 Besucherinnen und Besuchern
ist die Basler Fasnacht ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Baslerinnen und
Basler, das eine vielfältige und lebendige Tradition von Musik, mündlicher
Ausdrucksform und Handwerk vereint und in vielen Bereichen des gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Lebens präsent ist. 
Der Entscheid der UNESCO stiess bei der weitläufigen Basler Fasnachtsgilde auf grosse
Begeisterung, sorgte aber zugleich auch für gemischte Gefühle hinsichtlich der
Bedeutung dieses Entscheides für die Zukunft des Grossereignisses. Einzelne Medien
führten den konservierenden Charakter einer solchen Auszeichnung als den «Haken»
an der Sache an, da der eigentliche Sinn einer Aufnahme darin bestehe, den Charakter
der ausgezeichneten Tradition zu «bewahren», während die Basler Fasnacht aber ein
«Spiegel ihrer Zeit» sei und sich auch entsprechend wandle und verändere. Andere
Medien hingegen gingen der Frage nach, wie sich die Anforderung der UNESCO, dass
kulturelle Ausdrucksformen über Generationen weitervermittelt und stetig neu
geschaffen werden, mit der «es ist, wie es immer war und wird so bleiben»-Mentalität
alteingesessener Fasnächtler vereinbaren lasse. Der amtierende Comité-Obmann
Christoph Bürgin zeigte sich diesbezüglich gegenüber den Medien eher gelassen: Er
gehe nicht davon aus, dass sich die Basler Fasnacht nun grundlegend verändern werde.
Sie werde wohl eine Wertsteigerung in der Region erfahren und an Bekanntheit
gewinnen, mit einer Touristenschwemme sei dennoch nicht zu rechnen. Es sei nun aber
an den Behörden, dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen erhalten
blieben. Bürgins Vorgänger, Felix Rudolf von Rohr, zeigte sich hingegen äusserst erfreut
über die Auszeichnung und erhoffte sich dadurch eine Öffnung, gar ein Bekenntnis
dazu, dass es sich bei der Fasnacht um eine «Evolution», einen stetigen Wandel der
Tradition handle, der nicht gestoppt werden könne.  
Erste kleine Änderungen brachte die neu erlangte Auszeichnung bereits wenige Tage
nach Bekanntwerden mit sich: Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (BastA)
kündigte an, dass am 6. Januar 2018 an zentraler Stelle bei der Barfüsserkirche eine
Fasnachtsgasse eingeweiht werden soll. Kulturminister Alain Berset trug gar im Rahmen
des vom Comité organisierten Festaktes in bester Schnitzelbangg-Manier dazu bei, den
Basler Dialekt über die Kantonsgrenzen hinauszutragen: «Eh jo. Eh nei. Eh jo. Eh nei. Eh
jo. Eh nei. Eh jo. Das ischs Protokoll vom Bundesroot» – dies die bundesratsinterne
Diskussion darüber, ob denn nun die Basler Fasnacht zum immateriellen Kulturerbe
werden solle. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.12.2017
MELIKE GÖKCE

Sprachen

"Rüebli-Votum schwächt den Bildungsraum", titelte die Basellandschaftliche Zeitung
nach Annahme der Mundart-Initiative im Kanton Aargau und sah eine weitere Hürde
für die allfällige Schaffung eines gemeinsamen Nordwestschweizer Bildungsraumes. Im
Gegensatz zu den Kantonen Glarus und Luzern, deren Stimmbevölkerung ähnliche
Anliegen im Vorjahr versenkt hatten, sprachen sich die Aargauerinnen und Aargauer am
18. Mai 2014 für eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten aus, die Mundart als
grundsätzliche Unterrichtssprache im Kindergarten festlegt. Der Kanton Aargau reiht
sich somit hinter Zürich als zweiter Gliedstaat ein, der das Hochdeutsch gänzlich aus
dem Kindergartenalltag verbannt. Für eine gleichwertige Behandlung von Schweizer-
und Hochdeutsch hatte sich 2011 der Kanton Basel-Stadt ausgesprochen. Nationalrat
Romano (cvp, TI) äusserte aufgrund des Aargauer Stimmentscheids die provozierenden
Fragen, ob es einer Verfassungsänderung bedürfe, damit Mundart anstelle des
Hochdeutschen den Status einer Landessprache erhalten könne und ob die
lateinischsprachigen Schulen in Zukunft Mundart unterrichten müssten, um den

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.05.2014
MARLÈNE GERBER
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nationalen Zusammenhalt zu sichern. Bundesrat Berset sah in beiderlei Hinsicht keinen
Handlungsbedarf. Erfolgreich war die Unterschriftensammlung der SVP des Kantons
Zug, die im September eine weitere kantonale Mundart-Initiative bei den Behörden
deponierte. 3
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